
 
 
 
 
 
Allgemeine Vertragsbedingungen für die Dienstleistung mobilemessage.ch 
 
 
1 Art der Dienstleistung 

 
1.1. Office Line GmbH bietet mit der Dienstleistung mobilemessage.ch einen innovativen und 

in seiner Art mobilen Telefonauftragsdienst an. Dem Kunden wird für die Vertragsdauer 
eine Telefonnummer im Festnetz zur Verfügung gestellt, auf welche er seine Anrufe von 
beliebigen Anschlüssen (Fest- oder Mobilnetz) umleiten kann. Für das Funktionieren 
und die Bezahlung der Umleitung zeichnet der Kunde verantwortlich. Für technische 
Störungen oder Ausfälle im Telefonnetz (Fest- und Mobilnetz) kann Office Line GmbH 
nicht haftbar gemacht werden. 
 

2 Verrechnung, Vertragsdauer und Kündigung 
 

2.1. Die Verrechnung erfolgt vierteljährlich im Voraus durch Office Line GmbH. Diese 
beinhaltet die monatliche Grundgebühr für drei Monate sowie allenfalls zusätzlich 
beanspruchte Dienstleistungen wie z. B. die einmaligen Einrichtungskosten. Die 
Zahlungsfrist beträgt ab Rechnungsdatum 20 Tage. 
 

2.2. Bei Zahlungsverzug ist Office Line GmbH berechtigt ohne Ansetzung einer Nachfrist die 
Dienstleistung mobilemessage.ch bis zum Zahlungseingang einzustellen oder im 
Wiederholungsfall vom Vertrag zurückzutreten. 
 

2.3. Die minimale Vertragsdauer beträgt drei Monate. Der Vertrag kann unter Einhaltung der 
minimalen Vertragsdauer monatlich auf das Ende des der Kündigung folgenden Monats 
gekündigt werden. 
 

2.4. Durch Geschäftsaufgabe, Firmenveräusserung, Fusion etc. des Kunden wird der 
Vertrag nicht aufgehoben. 
 

3 Verschiedenes 
 

3.1. Die im Zuge der Auftragsabwicklung erhaltenen Informationen und Daten unterliegen 
dem Datenschutz und werden vertraulich behandelt. 
 

3.2. Office Line GmbH kann gegenüber dem Kunden oder Dritten keine Haftung für allfällige 
Hör- oder Übermittlungsfehler oder Unterbrechungen der Dienstleistung 
mobilemessage.ch durch technische Störungen übernehmen. 
 

3.3. Die nationalen Feiertage sind von der Dienstleistung mobilemessage.ch ausgenommen. 
 

3.4. Der Vertrag untersteht Schweizerischem Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist 
Chur. 
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